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Richtlinien des „Leitenden Ausschusses“ 
 
 
Einführung 
- Diese Richtlinien stützen sich auf § 12 Absatz 4 der Verordnung über das Kantonale Kurato-

rium für Kulturförderung vom 26. Januar 2004. 
- Generelle Förderbestimmungen sind im Merkblatt über die Kulturförderung aufgeführt. 
- Ein Organigramm gibt Auskunft über die Organisation des Kuratoriums und dessen Einbin-

dung in die kantonale Verwaltung (insbesondere Amt für Kultur und Sport). 
 
Ziele des Leitenden Ausschusses 
- Optimaler Informationsaustausch zwischen dem Kuratorium und dem Departement für 

Bildung und Kultur (Amt für Kultur und Sport), 
- koordinierte Planung für die Aktivitäten des Kuratoriums in Zusammenarbeit mit der Depar-

tementsvorsteherin und dem kantonalen Amt für Kultur und Sport (insbesondere im Rah-
men des Globalbudgets), 

- positives Image des Kuratoriums,  
- interdisziplinäre und interregionale Zusammenarbeit mit der Fachkommission Kultur-

austausch, 
- Vermittlung interkultureller Begegnungen über die Kantonsgrenzen hinaus. 
 
Tätigkeiten des Leitenden Ausschusses 
Der Leitende Ausschuss 
- beschliesst auf Antrag der Fachkommissionen die Trägerinnen und Träger der jährlichen 

Werkjahrbeiträge. 
- beschliesst auf Antrag der Fachkommissionen die Vergabe des Ateliers für Kulturschaffende 

in Paris. 
- beantragt auf Vorschlag der Fachkommissionen dem Regierungsrat die Trägerinnen und 

Träger der jährlichen Auszeichnungspreise. 
- beantragt auf Vorschlag der Fachkommissionen kulturfördernde und kulturvermittelnde 

Projekte der Fachkommissionen zulasten des Lotteriefonds (z.B. Präsentationsanlässe, Be-
gegnungsanlässe, Wettbewerbe). 

- beurteilt Anträge der Fachkommissionen auf Unterstützung von Beitragsgesuchen, bei 
denen ein Mitglied des Kuratoriums beteiligt ist. 

- publiziert ein halbjährliches Informationsblatt über die Aktivitäten des Kuratoriums (nach 
Massgabe der bewilligten Finanzmittel). 

- bearbeitet Stellungnahmen zu zugewiesenen Geschäften von kulturpolitischer Relevanz 
zuhanden des Regierungsrates, des Departementes für Bildung und Kultur oder des Amtes 
für Kultur und Sport. 

- unterbreitet dem Regierungsrat Vorschläge für die Wahl neuer Mitglieder für die Fach-
kommissionen. 

- repräsentiert das Kantonale Kuratorium für Kulturförderung gegen aussen. 
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